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Studentische Unternehmensberatung Sapiente Consulting e.V.
Satzung
Präambel

Die Studentische Unternehmensberatung Sapiente Consulting e.V. ist ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein mit dem Ziel Studenten die Möglichkeit zu geben, praktisch und praxisorientiert zu lernen. Im Vordergrund steht der Erfahrungsaustausch zwischen Studenten, Hochschule und Wirtschaft. Ein wesentliches Merkmal ist dabei die Projektarbeit, in der die Studenten ihre persönlichen Stärken und Schwächen parallel zum Studium austesten sollen.

Durch Vorträge mit Praktikern, zu Themen die an der Hochschule zu kurz kommen, Fallstudien zu aktuellen Themen, Workshops und Exkursionen, soll das Studium belebt werden und die Studenten die Chance erhalten, wertvolle Anregungen für ihre persönliche Entwicklung zu gewinnen. 

Auch die regionalen Unternehmen und die Hochschule profitieren von der Projektarbeit. Unternehmen erhalten auf diesem Wege Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und stärken ihre Innovationskraft. Zusätzlich bekommen die Betriebe die Möglichkeit Talente frühzeitig zu erkennen und erhalten Nachwuchskräfte, die mit den Anforderungen der wirtschaftlichen Praxis vertraut sind. Auch die Hochschule profitiert von dieser Zusammenarbeit. Sie bringt ihr vielfältige Anregungen, erschließt ihr neue wirtschaftliche Kontakte und bereichert ihre Ausbildung.

Sich auf die eigene Zukunft vorzubereiten, wie es im Studium an der Hochschule geschieht, heißt zugleich sich auf die Welt von morgen einzustellen. Hier warten auf uns alle große Herausforderungen, vor allem aber auch große Chancen, die es zu nutzen gilt. Die Studentische Unternehmensberatung Sapiente Consulting e.V. will im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis auf die eigene Zukunft vorbereiten und die Herausforderungen von morgen annehmen. 
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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen „Studentische Unternehmensberatung Sapiente

Consulting“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“.


(2) Sapiente Consulting e.V. ist ein freier Zusammenschluss natürlicher und juristischer 

Personen, die die Satzung dieses Vereins anerkennen.

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Stendal

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist den Studenten Möglichkeiten zur praktischen Ausübung ihres

theoretischen Studiums zu geben. Die Studenten sollen ihren Spezialisierungen

entsprechend eingesetzt werden.

(1) Der Vereins soll als Schnittstelle zwischen Fachhochschule und Unternehmen 

agieren.

(2) Der Vereins ist unabhängig und unpolitisch, er verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

· Partizipation des Studenten am Wirtschaftsleben des Gebietes durch praxisbezogene Erfahrungen im Zusammenarbeit mit natürlichen und juristischen Personen;

· Belebung des Studiums durch Beisteuerung und der Vereinsaktivitäten;

· Förderung des internationalen Austausches im Sinne der Völkerverständigung;

· Förderung der Volks- und Berufsbildung; einschließlich Studentenhilfe;

· Förderung von wissenschaftlichen Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen bzw. deren Unterstützung.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlich

Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten lediglich Aufwandsentschädigungen.

(4) Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.

(5) Jeder Beschluss über eine Änderung der Satzung ist, soweit der gemeinnützige Zweck des Vereins betroffen ist von dessen Anmeldung zum Vereinsregister dem zuständigen Finanzamt vorzulegen.

§ 3 Mitgliedschaft im Verein
Der Verein besteht aus Ordentlichen, - Ehren- und fördernden Mitgliedern.

(1) Ordentliches Mitglied kann jeder werden der an einer staatlich anerkannten Fachhochschule oder Hochschule immatrikuliert ist und dass 18 Lebensjahr vollendet hat. Ordentliche Mitglieder können nur natürliche Personen sein. Sie haben Stimmrecht und zahlen einen jährlichen Beitrag, dessen Höhe in der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

(2) Die Aufnahme als ordentliches Mitglied ist in Schriftform zu beantragen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

(3) Ehrenmitglieder können natürliche Personen sein, die sich in besonderer Weise um

den Verein verdient gemacht haben. Sie zahlen keine Beiträge und genießen kein Stimmrecht.

(4) Die fördernden Mitglieder schließen sich im Kuratorium zusammen.

(5) Die Mitgliedschaft ruht während einer nachgewiesenen Beurlaubung durch die jeweilige Hochschule. Ein Ruhen der Mitgliedschaft aus anderen Gründen kann auf Antrag durch den Vorstand genehmigt werden. Das Ruhen der Mitgliedschaft kann auf Antrag noch während der Beurlaubung durch Vorstandsbeschluss beendet werden.

(6) Der Vertretungsvorstand kann das Ruhen seiner Mitgliedschaft nicht beantragen.

(7) (weggefallen)

(8) Ein Mitglied kann nicht gleichzeitig ordentliches Mitglied und Ehrenmitglied sein. Wird ein ordentliches Mitglied zum Ehrenmitglied ernannt und nimmt es die Ehrenmitgliedschaft an, dann ist es Ehrenmitglied.

(9) Nach Zahlung der Aufnahmebestätigung und Zahlung des ersten fälligen Beitrages wird die Mitgliedschaft gültig.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklärung. Ausschluss, Tod oder bei


Auflösung des Vereins.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt 

kann nur zum 15. Januar und am 30. September innerhalb eines Jahres erklärt werden, 

wobei eine Kündigungsfrist von 6 Wochen einzuhalten ist.

(3) 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis. Eine Rückgewährung von Mitgliedsbeiträgen, Sacheinlagen 
oder Spenden jeglicher Form ist ausgeschlossen.

§ 5 Ehrenmitgliedschaft
(1) Ehrenmitglieder des Vereins können Personen sein, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben.

(2) Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag Ehrenmitglieder ernennen. Antragsberechtigt ist jedes Mitglied. Der Antrag ist zu begründen. Die Annahme der Ehrenmitgliedschaft ist dem Vorstand gegenüber zu erklären

(3) Die Ehrenmitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt. Der Austritt erfolgt durch Schriftliche Erklärung einem Vorstandsmitglied gegenüber.

§ 6 Ausschluss von Mitgliedern
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfordert die Beschlussfassung des Vorstands.

(2) Der Beschluss des Vorstandes ist der Mitgliederversammlung mit Begründung zu übermitteln.

(3) Grund für den Ausschluss ist grob vereinsschädigendes Verhalten, insbesondere
· Veruntreuung von Vereinsvermögen;

· Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflichten;

· grob unkameradschaftliches Verhalten;

· Nicht-Zahlung des Mitgliedbeitrages.

(4) Ein ordentliches Mitglied kann am Ende eines Semesters ausgeschlossen werden, wenn es zum Ende eines jeden Semesters an weniger als drei Ressortsitzungen des betreffenden Semesters teilgenommen hat oder trotz schriftlicher Mahnung, die zugleich die Androhung des Ausschlusses enthält, mit seinen Zahlungsverpflichtungen, insbesondere der Mitgliedsbeitragszahlung, gegenüber dem Verein ganz oder teilweise länger als drei Monate in Verzug ist. Die Entscheidung hierüber trifft der Vertretungsvorstand [ § 11 (2) ].

§ 7 Mitgliedsbeiträge
(1) Von den Mitgliedern werden Mitgliedsbeiträge erhoben.

(2) Die Höhe des Mitgliedbeitrages beschließt die Mitgliederversammlung.

(3) Eine Beitragsänderung wird frühestens ab dem nächsten Fälligkeitstermin wirksam.

(4) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

(5) Die Mitglieder haben die zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge notwenigen Daten mitzuteilen. Jede Änderung derselben ist dem Vorstand Finanzen und Recht unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(6) Für jedes neue Mitglied ist der Mitgliedsbeitrag am 15 des nächsten Monats nach erhalt der Aufnahmebestätigung fällig. Für alle weiteren Mitglieder ist jedes Jahr der Mitgliedsbeitrag spätestens am 15. Januar fällig.
§ 8 Rechte der Mitglieder
Den Vereinsmitgliedern ist die Teilnahme am Vereinsleben zu ermöglichen.

§ 9 Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder haben die Pflicht, die Satzung sowie die von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse zu befolgen und den Vorstand und die weiteren Organe bei der Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen.

(2) Die Mitglieder haben sich im Interesse des Vereins jederzeit und Dritten gegenüber angemessen zu verhalten. Insbesondere verpflichten sie sich, Informationen und Unterlagen über Auftraggeber und Projekte geheim zu halten und alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass sie Dritten zugänglich werden. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber seine Zustimmung zu Veröffentlichung der Informationen erteilt hat.

(3) Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages.

§ 10 Organe des Vereins

(1) Die Organe des Vereins sind:

· der Vorstand,

· der Kassenprüfer,

· die Mitgliederversammlung,

· das Kuratorium.

(2) Die Mitglieder der Organe sind verpflichtet, über die in Ausübung ihrer Tätigkeit zugänglichen Unterlagen oder Informationen Stillschweigen zu bewahren, und zwar auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bzw. Mitgliedschaft.

§ 11 Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden, der zugleich Schriftführer ist, dem Vorstand für Finanzen und Recht und den Ressortleiter Projektkoordination.
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes, dem Vorsitzenden und dem Vorstand für Finanzen und Recht gemeinschaftlich vertreten (gem. § 26 BGB). Im Falle, dass der Vorsitzende oder der Vorstand für Finanzen und Recht verhindert sein sollten, kann der Vorstand den Ressortleiter Projektkoordination für einen festgelegten Zeitraum zur Vertretung des Vorsitzenden oder des Vorstand für Finanzen und Recht bestimmen.
(3) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

(4) Der Vorstand ist zum Abschluss von Rechtsgeschäften berechtigt. Der Vertretungsvorstand hat bei Rechtsgeschäften, die eine Geldschuld bis zu einem Betrag von 300,- EUR begründen, ein eigenständiges Entscheidungsrecht. Rechtsgeschäfte, die eine Geldschuld über 300,- EUR begründen, erfordern darüber hinaus den genehmigenden Beschluss des erweiterten Vorstandes. Rechtsgeschäfte die eine Geldschuld über 800,- EUR begründen, erfordern den genehmigenden Beschluss der Mitgliederversammlung. Dabei müssen mindestens 7 Mitglieder anwesend sein. Der Beschluss ergeht mit einfacher Mehrheit.
(5) (weggefallen).

§ 12 Wahl des Vorstands
(1) Zunächst wird der Vorsitzende unter Berücksichtigung von § 12a mit einfacher Mehrheit gewählt.

(2) Im Anschluss werden der stellvertretende Vorsitzende und der Vorstand Finanzen und Recht unter Berücksichtigung von § 12a mit einfacher Mehrheit gewählt.

(3) Zuletzt werden die Leiter der Vereinsabteilungen (Ressorts) jeweils mit einfacher Mehrheit gewählt.

(4) Wählbar nach (1), (2) und (3) sind nur aktive Vereinsmitglieder.

(5) Der Vorstand kann je nach Bedarf Ressorts einführen, weiterhin kann der Vorstand einen Ressortleiter der Mitgliederversammlung vorschlagen. Dieser Vorschlag ist nicht verbindlich. 

(6) Die Mitgliederversammlung wählt Vereinsintern mit einer einfachen Mehrheit die Ressortleiter.

§ 12a Wahl des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden

 und des Vorstand für Finanzen und Recht

(1) Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Vorstand für Finanzen und Recht sind für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt.

(2) Eine vorzeitige Entbindung aus dem Amt des Vorstandes kann erfolgen, sofern die Fortführung für den Amtsinhaber unzumutbar ist. Der Antrag muss begründet sein. Stimmt der erweiterte Vorstand dem Antrag zu, so wird er auf die Tagesordnung der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung gesetzt. Der Vorstand sowie die derzeitigen Ressortleiter bestimmen für die Übergangszeit aus ihrer Mitte einen neuen kommissarischen Amtsinhaber. 

§ 13 Zuständigkeiten des Vorstands
(1) Der Vorstand ist für die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:

· Entwicklung von Strategien und Visionen, strategische Planung der zukünftigen Ausrichtung und Präsentation des Vereins;

· Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellen der Tagesordnung;

· Einberufung der Mitgliederversammlung;

· Ausführen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;

· Aufstellen von Arbeitsrichtlinien und Leitlinien;

· Aufstellung eines Haushaltsplans für jede Vorstandsperiode;
· Buchführung und Erstellung eines Jahresberichtes;

· Aufstellung von Richtlinien der Arbeit für die laufende bzw. für die folgende Vorstandsperiode;

· Begutachtung von Projekten.

§ 14 Amtsdauer des Vorstands
(1) Die Amtsdauer des Vorstands läuft ab dem Zeitpunkt der Wahl bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, mindestens für ein Jahr, es sei denn, in der Satzung ist anderes bestimmt.

(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so bestimmt der Vorstand mit einfacher Mehrheit ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.

§ 15 Beschlussfassung des Vorstands
(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder mündlich einberufen werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Vorstands-mitglieder anwesend ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die Sitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der Stellvertretende Vorsitzende.

(2) Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren; das ist vom 

Schriftführer zu unterzeichnen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer und die gefassten Beschlüsse enthalten. Ein Belegexemplar wird vom Vorstand Finanzen und Recht verwahrt. 

§ 16 Kuratorium
(1) Dem Kuratorium sollen fachlich qualifizierte Persönlichkeiten und Unternehmen angehören.

(2) Das Kuratorium unterstützt den Vereinszweck ideell und/oder materiell und fördert die Beziehungen des Vereins zur Öffentlichkeit.

(3) Der Vorstand kann Personen aus Wissenschaft und Wirtschaft, sowie Ehren- und ehemalige Mitglieder in das Kuratorium berufen.

(4) Die Aufnahme in das Kuratorium erfolgt auf eigenen Antrag durch Vorstandsbeschluss. Ein Kuratoriumsmitglied muss nicht gleichzeitig Mitglied des Vereins sein. Die Entscheidung über die Aufnahme kann von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit widerrufen werden.

(5) Die Mitgliedschaft im Kuratorium endet durch Ausschluss, Austritt oder Tod. 

Der Ausschluss erfolgt:

· entweder durch Beschluss des Vorstands. Diese Entscheidung kann von der Mitgliederversammlung mit einer einfachen Mehrheit widerrufen werden.

· Oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer einfachen Mehrheit.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung dem Vorstand gegenüber.

(6) Der Vorsitzende des Kuratoriums wird von den Kuratoren bestimmt und ist kein

Mitglied des Vorstands.

(7) Das Kuratorium versammelt sich ab einer Größe von acht Kuratoren mindestens einmal im Jahr und wird durch den Vorsitzenden des Kuratoriums einberufen. Die Ehrenmitglieder und Vorstandsmitglieder nehmen an den Versammlungen teil.

(8) Das Kuratorium berät den Vorstand; es hat keine Entscheidungsbefugnis.

(9) Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung geben, die schriftlich fixiert werden kann.
§ 17 Kassenprüfer
(1) Den Kassenprüfern sind jederzeit Einblicke in die Bücher des Vereins zu gewähren.

(2) Die Kassenprüfer haben vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung die Bücher nach GoB zu prüfen. Sie haben insbesondere darauf zu achten, dass die Vereinsmittel ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet wurden. 

(3) Sie haben bei ihrem Abschlussbericht während der Mitgliederversammlung auf 

Unregelmäßigkeiten hinzuweisen.

(4) Die Amtsdauer der Kassenprüfer läuft ab dem Zeitpunkt der Wahl bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, mindestens für ein Jahr.

§ 18 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussfassende Organ des Vereins.

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende ordentliche Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als zwei fremde Stimmen vertreten.

(3) Ein ordentliches Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein betriff.

(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig und beschließt, wenn nicht anders angegeben, mit einfacher Mehrheit:

1. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands, der Bericht der Ressortleiter und des Abschlussberichts der Kassenprüfer;

2. Entlastung des Vorstands auf Vorschlag der Kassenprüfer;

3. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge;

4. Wahl der Mitglieder des Vorstands und der Ressortleiter;

5. Wahl des Kassenprüfers;

6. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung mit qualifizierter Mehrheit;

7. Ernennung von Ehrenmitgliedern;

8. Änderung der Satzung;

9. Für sämtliche Angelegenheiten nach (4).

(5) Die außerordentliche Mitliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig und beschließt, wenn nicht anders angegeben, mit einfacher Mehrheit:

1. Abwahl einzelner Mitglieder des Vorstands oder von Ressortleitern unter gleichzeitiger Neuwahl eines entsprechenden Vorstandsmitgliedes bzw. Ressortleiters mit absoluter Mehrheit;

2. Auflösung des Vereins mit qualifizierter Mehrheit;

3. Ausschluss von Mitglieder mit qualifizierter Mehrheit nach vorherigem Vorstandsbeschluss;

4. Für die Angelegenheiten nach (4) Nr. 6, 7 und 8.

(6) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die

Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der

Mitgliederversammlung einholen. 

(7) Über die Mitgliederversammlung und die Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Schriftführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll mindestens Ort und Zeit der Mitgliederversammlung, die Namen der Teilnehmer sowie die gefassten Beschlüsse enthalten.

§ 19 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist im Folgejahr des Wintersemesters, spätestens Ende Januar einzuberufen. Jedes Mitglied ist vom Vorstand, sofern es keine schriftliche Einladung wünscht, per E-Mail mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einzulanden.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von 3 Tagen in gleicher Weise einzuberufen.

§ 20 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Zu Anfang einer jeden Mitgliederversammlung wird ein Versammlungsleiter mit einfacher Mehrheit gewählt.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Anzahl von mindestens einviertel (1/4) der ordentlichen Mitgliedern vertreten ist. Des Weiteren gelten die Bestimmungen des BGB.

(3) Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist unter Angabe dieses Grundes binnen einer Woche erneut eine Mitgliederversammlung in gleicher Weise und mit gleicher Tagesordnung einzuberufen; diese ist stets beschlussfähig.

(4) Während der Mitgliederversammlung darf jedes Mitglied einen Antrag zur Erweiterung der Tagesordnung stellen. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über die Annahme des Antrages.

§ 21 Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Fünftel der ordentlichen Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. Ansonsten gelten die Bestimmungen der §§ 18, 19 dieser Satzung.

§ 22 Finanzierung
(1) Der Verein deckt seine Aufwendungen primär aus:

· Mitgliedsbeiträgen,

· projektbezogenen Fördermitteln,

· Spenden,

· gegenständliche Zuwendungen,

· sonstige Einnahmen wie Schenkungen etc.,

· öffentliche und sonstigen Zuschüssen,

· Einnahmen aus Veranstaltungen,

· Zuwendungen aus Sponsoring,

· Einnahmen und Erstattungen aus der Projektarbeit.

§ 23 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit 

qualifizierter Mehrheit beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins, soll das Vermögen des Vereins an den gemeinnützigen 

   Verein StuVe Stendal e.V. übergehen.
(3) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende

und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

§ 24 Vereinsinterne Regelungen
Punkte, die in der Satzung nicht ausreichend geregelt sind, können als vereinsinterne Regelungen von der Mitgliederversammlung beschlossen werden.

§ 25 Mehrheiten
(1) Die einfache Mehrheit bezieht sich auf die abgegebenen Stimmen.

(2) Die qualifizierte Mehrheit erfordert zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch die Hälfte der Mitgliederstimmen. Bei einer Mitgliederversammlung nach § 18 (4) dieser Satzung genügen zwei Drittel der abgegebenen Stimmen.

(3) Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebenen Stimmen ohne Einfluss auf die Beschlussfähigkeit.

§ 26 Form der Beschlussfassung: Wahlen
(1) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in offener Abstimmung oder in geheimer Abstimmung, wenn dieses ein Vereinsmitglied verlangt, mit Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(2) Vorstandswahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. Leere und unklare Stimmzettel sind ungültig. Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Alle übrigen Wahlen werden in offener Abstimmung durchgeführt, falls jedoch ein Vereinsmitglied auf eine geheime Abstimmung besteht, sind die Wahlen geheim durchzuführen. Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit erhält. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhalten mindestens zwei oder mehrere Bewerber die gleiche Stimmenanzahl, bleibt der bisherige Amtsinhaber solange im Amt, bis Neuwahlen abgehalten werden.

§ 27 Vereinfachte Satzungsänderungen
Der Vorstand ist zu solchen Satzungsänderungen befugt, die erforderlich sind, um Beanstandungen des Registergerichts vor der Eintragung des Vereins auszuräumen, sofern damit nicht wesentliche Änderungen des Vereinszwecks verbunden sind.

§ 28 Haftung

(1) Jegliche Haftung der einzelnen Mitglieder ist ausgeschlossen. Der Verein haftet nur mit seinem Vereinsvermögen.

(2) Seinen Mitgliedern und Dritten gegenüber ist jegliche Haftung des Vereins ausgeschlossen. Auch haftet er für Schäden nur insoweit, als dies durch gesetzliche Bestimmungen unabdingbar vorgeschrieben ist. Jede darüber hinausgehende Haftung, insbesondere die Haftung des Vereins gegenüber seinen Mitgliedern für Schäden und Verlust aus der Benutzung der Vereineinrichtungen und bei der Ausübung von Vereinsveranstaltungen sowie Projektarbeiten, ist ausgeschlossen.

(3) Die Mitglieder der Organe des Vereins, haften gegenüber dem Verein und gegenüber den Mitgliedern des Vereins nur für vorsätzliche oder grob fahrlässig verursachte Schäden.

§ 29 Inkrafttreten der Satzung und Übergangsregelungen
(1) Diese Satzung tritt nach dem Beschluss durch die Mitgliederversammlung mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Damit erlöschen gleichzeitig auch alle früheren Satzungen.

(2) Die Vereinsorgane können schon nach dem Beschluss und vor Eintragung der Satzung auf deren Grundlage Beschlüsse fassen, die dann mit der Eintragung wirksam werden.
Stendal, den 28. Januar 2009
